
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Stadtrat beschließt gemäß § 2 Abs.1 BauGB den Bebauungsplan Nr. 185 „Östliches 
Königsviertel“ aufzustellen. 

2. Der Geltungsbereich umfasst die in der Anlage 2 zu diesem Beschluss dargestellten 
Flächen mit einer Größe von etwa 3,6 ha. 

3. Der Stadtrat billigt die in der zusammenfassenden Sachdarstellung und Begründung 
benannten Planungsziele. 

4. Die in der Sachdarstellung und Begründung unter Punkt 3 genannten sowie in der 
Anlage 1 dargestellten Planungsziele stellen gleichzeitig die Präzisierung der 
Sanierungsziele der Sanierungssatzung Nr. 2 „Altindustriestandorte Merseburger Straße 
mit dem Gründerzeitviertel Südliche Vorstadt“ dar und sind auf genehmigungspflichtige 
Vorhaben nach §144, §145 Baugesetzbuch auch während der Planaufstellung 
anzuwenden. 
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Finanzielle Auswirkung:                                                              

Der für die Aufstellung des Bebauungsplanes, die Betreuung der Planung und die 
Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben wie Öffentlichkeitsbeteiligung und Abwägung notwendige 
Aufwand seitens der Verwaltung ist im Produkt 1.51101 Räumliche Planung abgebildet. 

Die Finanzierung von für das Planverfahren erforderlichen Gutachten, z. B. Schallgutachten, ist 
ebenfalls im Produkt 1.51101  abgebildet. 
 
 


